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Unter dem Titel «Spielen im Film» veröffentlichen

wir in Fortsetzungen einen dreiteiligen
Beitrag von Wolfgang Gersch zur dramaturgischen

Funktion des Schauspielers im Film.
Das schier unerträgliche Bild stammt aus
«Ein andalusischer Hund» von Luis Bunuel
und Salvadore Dali. - Der Schnitt des
Rasiermessers in ein menschliches Auge exponiert
die Absicht, die bürgerliche Gesellschaft zu
schockieren, worin die ins Extrem getriebene
Atomisierung des Darstellers begründet ist.
Der surrealistische Film «zeigt den gekuschten

modernen Menschen mit seinen gelähmten
Trieben, seinen verzerrten, verbogenen

Impulsen, seinen unbefriedigten Sehnsüchten»

(Peter Weiss). Das Abbild des zerstörten
Menschen: durch das Kunstmittel der

Montage und durch den Typus.



LIEBE LESER
am 30. Juni 1981 läuft die Kabelrundfunkverordnung aus dem Jahre 1977, die die
drahtlose Verbreitung von Lokalprogrammen verbietet, aus und muss spätestens
bis zu diesem Zeitpunkt revidiert werden. Es ist zu erwarten, dass die drahtlose
Verbreitung von lokalen und regionalen Radioprogrammen künftig erlaubt sein
wird. Umstrittener ist jedoch die Frage, ob und wie weit das Werbeverbot gelockert
werden soll. In Erwartung einer liberalen Lösung für die Radiowerbung sind
inzwischen eine Reihe von Interessenten in die Startlöcher gestiegen, um auf die Stunde
Null zur Jagd auf einen möglichst grossen Anteil am Werbekuchen bereit zu sein.
Auf der Warteliste für Programmkonzessionen stehen bereits völlig verschiedene
Gruppen, darunter Schawinskis «Radio 24», das alternative Lokal-Radio Zürich
(ALR), die Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung (SFRV) (Hofer-Klub), die
Arbeitsgemeinschaft Christliches Radio und die «Berner Zeitung». Die Schaffhau-
ser «Interessengemeinschaft Radio Munot», bestehend aus Exponenten des kantonalen

Gewerbeverbandes, der Industrie-Vereinigung Schaffhausen und der
Zeitungsverleger der Region, befasst sich mit Abklärungen über ein mögliches, lokales
Radioprogramm. Und kürzlich haben die vier Zürcher Grossverleger Jean Frey AG,
Neue Zürcher Zeitung, Ringier und Tages-Anzeiger das Modell eines lokalen UKW-
Radiosenders für die Region Zürich unter der Bezeichnung «Radio Uetli» der
Öffentlichkeit vorgestellt. Das Modell bildet den Inhalt einer Denkschrift an das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (EVED).
Die geltende Medienordnung ist in manchen Teilen hoffnungslos veraltet, und die
ganze Medienlandschaft - vom Satellitenfernsehen bis zum Lokalradio - ist derart
in Bewegung geraten, dass mit einer teilweisen Neuordnung nicht mehr zugewartet
werden kann, bis der neue Medien-Verfassungsartikel vorliegt. Nachdem nun der
Zürcher Stadtrat, offenbar erbost über die Radio- und TV-Berichterstattung über
die Jugendunruhen, «Radio 24» die Verbreitung seines Programms über die
Rediffusion ermöglicht - unter angeblicher Berufung auf das EVED, das diesen Versuch
auf Zusehen hin tolerieren will - ist kaum anzunehmen, dass alle anderen Bewerber
und Interessenten bis Mitte nächstes Jahr Gewehr bei Fuss stehen bleiben und
zusehen, wie ihnen ein Hecht im Karpfenteich die besten Brocken wegschnappt. Ein
ehernes Gesetz der Marktwirtschaft hat zu spielen begonnen: Was technisch möglich

ist und einen genügend grossen Kreis möglicher Konsumenten interessiert und
dementsprechenden Profit verspricht, wird auch produziert und hergestellt. Je
finanzstärker die Produzenten sind, desto schneller können sie sich die ertragreichsten

Werbegründe sichern. Da kaum anzunehmen ist, dass die halbstaatliche SRG
bei dieser Konkurrenz längerfristig auf die Werbung verzichten kann, wird der
Kampf um die Anteile umso härter werden.
Ich bin der Meinung, dass das Problem der Lokalradios und der Werbung nicht
allein den Bedürfnissen und der «Dynamik» von Geschäfts- und Werbeleuten, von
Konzernen und Grossfirmen überlassen werden darf. Zu viele gesellschaftliche,
kulturelle und ethische Werte stehen hier auf dem Spiel. Dass Versuche gemacht werden

müssen, ist nicht zu bestreiten. Nur müssen sie in einem gegebenen Rahmen
erfolgen, der auf Grund kommunikativer, kultureller, gesellschaftspolitischer und
ethischer Kriterien zu schaffen ist und der auch Minderheiten jeglicher Couleur,
kreative und alternative Gruppen, kulturelle Organisationen und Kirchen zum Zuge
kommen lässt. Nur so ist zu verhindern, dass sich die Interessen und Bedürfnisse
der Grossen und Mächtigen auf Kosten der Kleinen und Schwachen breitmachen.
Deshalb muss rasch eine Übergangsordnung durch das EVED geschaffen werden.

Mit freundlichen Grüssen
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